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La:enpredigt 1m Gottesdienst ?

Theologische Anmerkungen ZU Synodenbeschlufßs über die Verkündigung VO  —; Laı1en

Die Laienpredigt in der Prioritätenliste

„Lohnte sich wırklıch, Thema ‚Lai:enpredigt‘ die Vollversammlung der Gemeıin-
Synode der Bıstümer Deutschlands fast einen Yyanzen Tag in Programmrückstand

bringen?“ SO konnte und ann INn  z} immer noch hören, nachdem die Diskussion
über das anscheinend zweıtrangıge Thema der „Teilnahme der Laı1en der Ver-

kündigung 1m Gottesdienst“ sovıel länger als geplant ausgefallen W  an Aut den ersten

Blick scheint diese rage Ja auch berechtigt sein. Denn die Dürftigkeit mancher
VO Priester gehaltenen Predigt und dıe Bedrängnis, die dem Priester durch dıe
Pflicht Z allsonntäglichen Predigt VOTL me1st der gleichen Gemeinde auferlegt iSt,
scheinen selbstverständlich danach rufen, dafß auch Laıien die können ZuUur

Predigt herangezogen werden. Darüber scheint keine Jange und heiße Debatte nötıg
se1in. Auch diese Debatte scheint also eın Teıl der viel berufenen innerkirchlichen

Nabelschau SCWESCHL sein.
Hınzu kommt, da{fß dieses Thema auch noch Antfang der Themen dieser oll-

versammlung der Synode stand. Das weckte bei vielen den Eindruck, die Synode halte
dieses IThema tür das drängendste. Hıer mu{fß natürlich schon eın technisch 1ne Kor-
rektur angemeldet werden. Es wiıird nıcht immer genügend beachtet, dafß die Reihen-
iolge, 1ın der die einzelnen Vorlagen VOT der Vollversammlung erscheinen, keine Rang-
tolge der Wiıchtigkeit und Bedeutsamkeit der Themen auUSSAagT. Sıe 1St vielmehr fast
zutällig. Die Einzelarbeit der Synode wırd 1n den Kommuissionen geleistet, dıe 1m
Lauf des Jahres meıst csehr intens1v 1n häufigen Sıtzungen und Beiträgen einzelner Miıt-
arbeiter der ihnen zugewlesenen Vorlage arbeiten. Wenn iıne solche dann für die
Vollversammlung reitf iSt; wırd s1e vorgelegt. Die dadurch entstehende Reihenfolge
der Behandlung Sagt nichts über die Priorität in der Rangfolge der Wiıchtigkeit aus

Mıt diesem Hınvweis 11 aber andererseıts nıcht die Bedeutung der rage nach
der Laienpredigt heruntergespielt werden. Dıie s1e für unwichtig halten oder meınen,
S1e se1 ganz eintach beantworten, betrachten die Dıinge doch ohl sehr VO  —

außen oder lassen sıch dıe Antwort aut die Frage nach der Priorität VO  - einer eın
iınnerwelrtlichen Einschätzung diktieren. Da 1St aber NUu  a ıne bemerkenswerte Beob-
achtung machen, die INa  =) auch in UNsSsSCrICIN Zusammenhang nehmen sollte.
Man hat oft das I1 Vatikanische Konzıil dazu beglückwünscht, dafß VO  ; der
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echten AÄAutonomıie der irdischen Wirklichkeiten gesprochen hat (Pastoral-Konstitution
Gaudium et Spes, Artikel 36) Die Bereiche des Innerwelrtlichen sollten gerade des-
halb, weıl sS1e VO  w} Gott geschaftene Wirklichkeiten sind nach den ıhnen iınnewoh-
nenden eigenen Gesetzmäßigkeiten geregelt werden. Die Kirche hat als Anwältin der
Offenbarung (sottes 1n Jesus Christus bezüglich dieser Bereiche gerade die Aufgabe,
deren Eigengesetzlichkeit verkünden un betonen, nıcht aber VO  w der ften-
barung her Einzelnormen für diese Bereiche autzustellen. Nun aber 1St In  ; VOIN dieser
gleichen Kırche doch enttäuscht, wenn S1e 1n ihren Prioritätenkatalogen nıcht jene (Ze=-
genstände PrStTET: Stelle aufreiht, dıe in Wahrheit Sache innerweltlicher Regelung
sınd Bedenkt INa  - SCNUS, welche Gefahr eines Integralismus oder auch Kleri-
kalismus dem heute gepflegten Horizontalismus iınnewohnen kann? Wenn Ial

nämlich die Verantwortlichkeit des Menschen VOT Gott ur iın der Horizontalen
artiıkulieren 11l und ine ausdrücklich vertikale Ausrichtung des Glaubens un Betens
als überflüssig oder gar gefährlich ansıeht, beschwört INnan selbst die Gefahr herauf,
da{ß das auch umgekehrt wird: da{fß nämlich die innerweltlichen Aufgaben ıhre ıgen-
gesetzlichkeit verlieren un wieder VON jenen Instanzen unmiıttelbar normiert und
geleitet werden, die tür diese horizontalen Bereiche höchstens indirekt un teilweise
zuständıg S1ınd.

Man sollte also bei der Frage nach den Prioritäten un Wiıchtigkeiten für die Thema-
tik eıner kıirchlichen Synode mM1t der Vermischung horizontaler, innerwelrtlicher Be-
dürfnisse wichtig und u11l5s5 Christen beanspruchend Ss1e auch sınd miıt der direkten
und unmittelbaren Autfgabe der Kirche als solcher vorsichtig se1in. Damıt oll WAar nıcht
ine vertikale Aufgabe der Kırche ine horizontale der Welt ausgespielt werden.
SO einfach 1St die Sache nıcht. ber inmıtten des horizontal sich erstreckenden Lebens
und Wıiırkens der Menschen 1in dieser Welt hat die Kirche eben doch den „eschatologi-
schen Vorbehalt“ verkündigen, ındem S1e die Vertikale 1Ns Gewicht bringt, dafß
die Verwirklichung der Horizontalen 1mM geometrischen Bild leiben schräg
nach oben ausgerichtet sein mufß Da sind dann aber die Prioritäten doch einigermaßen
anders als 1n einer eın horizontalen Exıistenz. Die Fremdheit, die der Synode damit
im Aspekt der innerweltlichen Publizıtät auferlegt wiırd, kann und darf nıcht verleug-
net werden. Sıe mu{ auSs  Ir  n und als vielleicht unverstandener Wert 1n der Mensch-
heit verteidigt werden.

Die Vorlage über die Teilnahme der Laıen der Verkündigung 1m Gottesdienst
1St bisher die einz1ge, die VO  = der Synode endgültig und verbindlich verabschiedet
worden 1St. Was hier über dieses Thema geschrieben wırd, oll nıcht cehr eın Bericht
über die Ereignisse und Diskussionen be] der Synode, auch nıcht eın Kommentar A
ext der Vorlage se1n. Vielmehr scheint anliäßlich vielfältiger Miß- oder Unver-
ständnisse über den OUOrt und dle Bedeutung der Predigt durch die Laıien wichtig, ein1ıge
Punkte un Fragen herauszustellen und hre Beantwortung Aaus dem Glaubensgeheim-
N1S, das die Kirche 1St, und A4aUS dem Verständnıis des geistlichen Amtes und se1nes
Dienstes gerade auch als Dienstes Wort gewınnen.
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Dabei mussen WI1r zunächst die Problematik darzustellen suchen, die 1n unNnserem

Fragenkomplex liegt Sıe artiıkuliert sıch auch durch 7wel gegenteılige Reaktionen im
Zusammenhang der Synode, die ZW ar einigermaßen vordergründig sınd, aber doch
eiınen deutlichen Hınweils aut iıne Problematik geben können.

Wwel vordergründıge Reaktionen

Es yab ıne vielleicht sonderbare Reaktion Von wWwel Seiten angesichts der Vorlage
schon bei ihrer ersten Lesung 1im vorıgen Jahr, aber verstärkt auch in dieser Vollver-
sammlung. S1e drückte dıe eigentliıche Problematik, die dem Thema innewohnt, noch
nıcht adäquat AauUs, kann aber doch als erstier Schritt dieser hinführen.

Die Reaktionen, dıe ein Theologe als sonderbar und nıcht sachgerecht empfinden
muß, beklagten aut der eiınen Seite, da{fß INa für einen Programmpunkt, der nach der
Planung ErStieh Tag NUr einer VO  } dreıen sein sollte und doch (hier liegt das für den
Theologen Bedauerliche) LA ıne Nebensache sel; eiınen SaNzZCch Tag gebraucht hat
Welche Verschwendung der kostbaren Synodenzeıt!

Bedauerlich 1St dabei, dafß InNnan oftensichtlich die Verkündigung des Otteswortes
1Ur mehr oder weniıger pragmatisch, nıcht aber theologisch betrachten bereit 1St.
Pragmatisch meınt in diesem Zusammenhang, dafß die Frage, ob auch La1i1en mMI1t der
Verkündigung des (Gsotteswortes in oder außerhalb des eucharistischen Gottesdienstes

betraut werden können, 1Ur nach dem Kriterium der Nützlichkeit und der Fähigkeit
dazu beurteilt wiırd. Und diese Fähigkeit wiırd 1n der natürlichen Qualität rednerischer
un glaubenskennerischer Art gesehen, weniıger aber als VO  w} oben kommende, in der
sakramentalen Ordinatıon mitgeteilte institutionell-charismatische Begabung.

Selbstverständlich wırd durch dıe wachsende Priesternot der Gedanke sehr nahe-
gelegt und weithin unausweichlich gemacht, da{ß ohl auch 1n wachsendem Ma{fiß Laien
mit Aufgaben betraut werden müussen, die nıcht VO  e ihrem Wesen her dıe priester-
iıche Ordination gebunden sind. Dazu rechnet I1a  ’ dann ohl e1n wen1g vorschnell
auch die Verkündigung 1 Gottesdienst. Es scheint Ja durch die Erfahrung erwıesen,
da{fß gepredigt werden kann, wenn einer einigermaßen vernünftig, geschickt und inhaltlich
richtig dem entsprechen weıßß, W 4S der Glaube der Kirche und dıe Bedürfnisse der
Zuhörer verlangen. Be1 den Sakramenten 1sSt iINall bereit zuzugeben, daß die Sache
anders lıegt IDa 1St VO  e} der besonderen Qualifikation des Spenders die Wirksamkeit
der Sakramentenspendung abhängig. Die Wirksamkeit der Predigt dagegen scheint —

abhängig se1ın VO irgendeiner Gültigkeıit des 1n der Predigt vollzogenen Aktes, -
abhängig daher auch VO  3 eıner besonderen, sakramental mıtgeteilten Qualifikation
dessen, der diesen Akrt vollzieht. So wiırd 1in anderer, 1aber nicht wenıger verhängnI1s-
voller Weıse die se1it dem Miıttelalter herrschende Trennung der Bevollmächtigung durch
die sakramentale Weihe VO  - der Bevollmächtigung durch dıie SN oder „auch noch“
dazu gegebene Jurisdiktion bekräftigt. Die „Gültigkeit“ des gepredigten Wortes 1St —
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scheinend nıcht berührt, WE einer ohne Sendung, AUS eigener Machtvollkommenheit
(sottes Wort verkündigen sucht. Be1 den Sakramenten dagegen 1St die Gültigkeit,
und das heißt das Zustandekommen elınes Sakraments überhaupt berührt, WECNN einer,
der nıcht durch sakramentale Ordinatıon dazu bevollmächtigt ISt, eLtwa die Wandlungs-

über TOLT und Weın bei der Eucharistieteier spricht. Da wirkt eın ungutes theolo-
gisches Denken nach Denn W as das Wort VO  w} der Gültigkeit 1m Bereich der Sakramente
eigentlich meınt, nämlich daß die Handlung als Handlung der Kırche und als Aktuali-
sıierung ihrer Sakramentalıtät vollzogen wiırd, gilt auch 1mM Bereich der Verkündigung
des Wortes. raft jener Sendung, die die Kirche dem Prediger 1bt, dichtesten und
eigentlichsten durch dıe sakramentale Ordinatıon, wird die Predigt „nıcht als bloßes
Menschenwort aufgenommen, sondern als das, W as in Wahrheit Ist;, als Gottes Wort,
das 1n den Gläubigen wirkt“ Thess Z 13) In der Verkündigung dieses VWortes artı-
kuliert und aktualisiert die Kirche durch den VO  w} ıhr gesandten Verkündiger iıhre eıgene
Worthaftigkeit und Zeichenhaftigkeit.

Deshalb aber kann INan die Wichtigkeit der Frage, wer eigentlich und w1e ZUT:

Verkündigung des Gotteswortes ermächtigt und gesandt werden kann, nıcht eın
pragmatisch entscheiden. ]le Suche nach Möglichkeiten, den Mangel Priestern oder
die Predigt-Misere überwinden, kann nıcht der Tatsache vorbeigehen, dafß kırch-
iche Verkündigung des Otteswortes auch und zutiefst ıne theologische Frage 1St. Daß
ine solche ıne Synode VO  e Glaubenden Intens1v beschäftigt, 1St nıcht 1Ur nıcht VOI-

wunderliıch, sondern eigentlich sehr errfreulich. Be1 der etzten Vollversammlung be-
klagte ine Synodalıin während der Diskussion 188  = die gewi1ß5 wichtige Vorlage über
die ausländischen Arbeitnehmer, daß nach ihrer Beobachtung viele Synodale 1ın der
ula N, als theologische Fragen Zing, während jetzt die Reihen ein1ger-
maßen gelichtet selen. Bedauerlich WAar gewiß die Müdigkeit gerade bei dieser soz1alen
Vorlage. ber Christen spuren doch, da{fß S$1e besonders angerufen sind, WE sıch

theologische, das heißt nıcht iıdeologische, sondern iın die Tieten des Glaubens re1-
chende Fragen handelt.

Während also die einen die Zeıt, die für die rage der Laienpredigt gebraucht
wurde, als verschwendet ansahen, gab auch AUS der gegenteiligen utopischen Eınseit1ig-
keit eın eın der Vorlage über dıe Laienpredigt. Es gab Synodalen, die Mi1t Neın
gestimmt haben, obwohl dıe Vorlage 1n der VO  ; iıhnen en Richtung lag ber
für S1e Wr wen1g, daß die Laıen 1U  — 1n „außerordentlichen“ Fällen m1t der Pre-
digt beauftragt werden sollen In der VOIN der Bischofskonferenz vorgesehenen Korrek-
LUr Wr übrigens yewünscht worden: STA begründeten Sondertällen“. Demgegenüber
1St die VO Berichterstatter der Bischotskonferenz vorgeschlagene Formulierung „1n
außerordentlichen Fällen“ wenıger hart und CNS, W1e Ja auch bei den Sakramenten die
Unterscheidung zwischen dem „ordentlichen“ un dem „außerordentlichen“ Spender
der Sakramente längst gebräuchlich 1St.

Dieses Neın derer, die sıch für die Laienpredigt sind, ihr aber ın der Vorlage ein
geringes Ausmafß gegeben sehen, macht Ja 19808  , doch den Eindruck einer Art ınner-
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kirchlichen Klassenkampftes. Dazu aber dürfte eigentlich diese rage nıcht besonders
geeignet seiın Gewiß ermischen sich 1im Bereich des kırchlichen Lebens weithin histo-
risch gewordene, soz1al und ständisch bestimmte Anschauungen miıt theologisch be-
gründeten Bindungen 1in eıner Weıse, die wahrlich nıcht immer leicht macht, beıdes
voneinander trennen und abzugrenzen. Die iıne Seıte, dıe sich theologisch gebunden
weiß, 1St nıcht immer offen für 1LECEUEC Sıchten, die WAar VO  - der Empirie, der Al
gemeinen soz1alen un psychologischen Lage und der praktischen Sıtuation her aufge-
kommen siınd, aber doch urchaus auch Gesichtspunkte erschließen, die theologisch doch
nıcht fest lıegen W 1e€e 11194  - weithin meınen möchte. Die andere Seılite 1St vielleicht doch

schnell gene1gt, ine Orthopraxıe die Stelle der Orthodoxie sertzen Dann steht
ine dynamische iıne statische Harte, WeNnNn auch verschiedener Art art siınd
beide, wen1g gene1gt, auteinander hören und aufeinander zuzukommen. Dadurch
werden auch Chancen verpaßt.

i1ne echte Problematik

Wenn auch die 1mM vorıgen skizzierten Reaktionen sonderbar anmuten, sollte
das doch nıcht dıie echte Problematik übersehen lassen, dıe der Zulassung VO  e} La1ien
ZUE gottesdienstlichen Predigt innewohnt. S1ie gilt überall dort, Nıcht-Ordinierte,
WEeNnN auch aufgrund kirchlicher Miss10. (Canoniıca oder Homiletica), 1mM Namen der
Kirche (Gsottes Wort verkündigen. In weıten Bereichen hat INanll diese Hemmungen
schon se1t Jängerem überwunden. Die Miss1o0 Canonıca ZUr katechetischen, auch kirchen-
amtlichen Unterweısung x1bt bereits se1it längerer eit Neuerdings hat sıch die kırch-
iıche Autorität auch dazu verstanden, da{fß Laıien theologische Protessuren Katholisch-
Theologischen Fakultäten erlangen können. Und 1m Rahmen SOgeENANNLTEF Wort-
Cottesdijenste xibt auch die Möglichkeıit der Predigt VO  e Laıen.

Die Problematik 1St besonders dringlıch für die Predigt 1mM Rahmen jener ZOLLES-
dienstlichen Handlung, 1n der die Kirche intensivsten sıch selbst verwirklicht und
darstellt, der Eucharistieteier. Selbst WL INn  } bel allen anderen Weısen des kırch-
lichen Dienstes Wort dem Ergebnis käme, dafß auch Nıcht-Ordinierte ban
Dienst ausüben können, ware die Frage für die Eucharistieteier noch nıcht beantwortet.
Gewiß geschieht dıe „exhibitiıvste“ Verkündigung des Heilsgeschehens 1n jenem sakramen-
talen Teil der Eucharistiefeier, in dem dıe Gemeinde mM1t dem geweihten Priester als ihrem
Vorsteher das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung Christi begeht und darın Aa
genwärtig ber gerade weıl hier das Gedächtnis 1n der Feijer des Gedächtnismahls
geschieht und weıl dieses Gedächtnis als Gedenken VO  - Tod und Auferstehung doch auch
das ZEsSAMTE Heilsgeschehen Gottes miıt seinem olk enthälrt und wirkmächtig 11
wärtıig S 1St ine theologisch bedeutsame Frage, ob nıcht der Vorsteher dieser
sakramentalen Gedächtnisteier auch durch die Verkündigung des Wortes 1 ersten Teil
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der Eucharistiefteier dıe Teilereignisse des einen und anzen Heilsgeschehens artıku-
lieren sollte and ob diese artikulierende Verkündigung 1mM „vorsakramentalen“ Wort-

gottesdienst der Eucharistieteier nıcht auch kraft der besonderen Bevollmächtigung durch
die Ordination geschehen sollte Es andelt siıch hier nıcht 1LLUT um ıne rage der
Praxıs und des Ermessens, sondern auch der Theologıe.

Das bıs jetzt noch geltende Kirchenrecht spricht eın uneingeschränktes Verbot
AUS für Nıcht-Ordinierte se]en 1E auch Kleriker 1mM Rahmen der Eucharistieteier
gyottesdienstlıch predigen (Codex lurıs Canonicı, Canon In der Neubearbei-
Lung des kıirchlichen Rechtsbuchs 1St hier ine ZeW1sse Lockerung, aber keine grund-
sätzliche Aufhebung dieser Bindung der gottesdienstlichen Verkündigung die sakra-
mentale Ordinatıon vorgesehen. Es ware auch nıcht korrekt, WEN INall das Verbot
der Laienpredigt 1Ur als Produkt des Mittelalters und seıiner Auseinandersetzung mM1t
den amtsfeindlichen spiritualistischen Sekten auslegen wollte war hat immer
auch charismatisch begründete Predigt oder Verkündigung 1in der Kirche gegeben.
Gleichzeitig aber finden WIr doch se1it ftrühester elit bei den Kirchenvätern und 1n AaMt-

lıchen Weıisungen die gottesdienstliche Predigt dem ordınıerten Amt vorbehalten.
Man 1St heute schnell bei der and mi1t eın soz1al begründeter Deutung: se1

bei diıesen Regelungen darum CHANSCH, den Dienst des Wortes VOTLT Unwissenheit und
Schwarmgeisterei schützen. Gewiß 1St auch das beachten. ber dıe durchgehende
eserve oder Ablehnung der Laienpredigt hat letztlich ine theologische Begründung.
Mag se1n, dafß Aaus bestimmten Gründen und Anlässen auch dem Laıen zukommt,
aufgrund se1Nes Getauft- und Gefirmtseins rAbh Dienst des Wortes bereitzustehen: da{ß
also nıcht NUr der Ordinierte in der Möglichkeit und Vollmacht ZUEH: Verkündigung
steht. Anderseıts 1St aber 1mM allgemein-kirchlichen Bewufttsein doch immer iıne Tat-
sache VO  - Gewicht SCWCECSECI, daß das Sakrament der Weihe nıcht NUur der Sakramen-
tenspendung, sondern auch ZuUuUr Verkündigung bevollmächtigt.

Es 1St eın allzu ausgebreitetes Mifverständnis meınen, die Unterscheidung VO  —$

jurisdiktioneller Leitungsvollmacht und sakramentaler Weihevollmacht decke sıch MI1t
dem Unterschied VO  w Dıenst Wort und Dıienst Sakrament. Gerade weiıl INall

mi1t Recht den Dienst Wort der Leitungsvollmacht zuordnet, entsteht der ırrıge
Eındruck, als gebe dıe sakramentale Weihe 1Ur die Vollmacht ZUuUr Ausspendung der
Sakramente, während die Vollmacht ZUr geistig-geistlichen Leitung und 7Ä UE Verkün-
digung des Otteswortes durch 1ne YST noch hinzukommende oder unabhängig VO  >

der Ordination danebenstehende Jurisdiktion oder Sendung gegeben werde. Daraus
entsteht dann die verhängnisvolle Folgerung, da{fß das Spezifische der priesterlichen,
durch die sakramentale Ordinatıion gegebenen Aufgabe nur die Spendung der Sakra-

ware, während alles andere 1mM Rahmen des kırchlichen Heilsdienstes 1in gleicher
Weıse auch der niıcht-ordinierte a41e könnte. Die Entleerung des Priesterbilds heute
und die Rollenunsicherheit vieler Priester haben Zanz sicher auch mMI1t dieser VeCOI -

zerrtiten Frage und der Erst recht verzerrtiten AÄntwort, die Aaus einer solchen Aufteilung
kommen mußßs, £Iu  =)
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Dıie Vorbehalte, die 1n der kirchlichen Überlieferung ımmer schon ine AaAMMT-

iche Übertragung der Predigt die Laıien bestand, 1St eın blo{ß soziologisches Phä-
2n E Sıe hat hre Wurzel in theologischen Bereichen, darın nämlich, daß nach bibli-
schem Verständnis (vgl besonders Apg das Spezifische und Eigentliche des

geistlichen, durch Handauflegung ordinierten Amtes die Gemeindeleitung 1St; deren
besonderer Ausübungsweise die Verkündigung des Wortes (sottes gehört.

Weil siıch 1mM Verbot der Laienpredigt früherer Zeıiten auch ıne VO (3e-

sichtspunkt des Glaubens mitbestimmte Angelegenheit handelt, kann die Zurückhal-
LuUuNg, dıe siıch 1im einigermaßen harten römischen Einspruch dıe Synodenvorlage,
aber auch 1n der 1mM SanNzCh durchaus posıtıven, aber doch 7zurückhaltenden Stellung-
nahme der Bischofskonterenz un einer Reihe VO  — mündlichen Interventionen be] der

Vollversammlung niederschlug, nıcht als bloßes Festhalten VO  a} Machtpositionen und
Autoritätsstrukturen abgetan, sondern mu{fß theologisch abgewogen werden.

Gewifß braucht die Tatsache, da{fß mMi1t der sakramentalen Ordinatıon auch dıe Auf-

yabe und Vollmacht ZUTLr Predigt gegeben wiırd (während die Miss1o0 oder Jurisdiktion
einen konkreten Wirkungsbereich ZUWEeIlSt, 1n dem die sakramental vgegebene Bevoll-
mächtigung tatsächlich ausgeübt werden soll), nıcht auch umgekehrt heißen, da{fß
einer, der nıcht ordinıert 1ISt, diese Möglichkeit nıcht erhalten kann, da{fß also Beauft-
CFagung /ABHE Predigt einfach nıcht ohne sakramentale Weihe geben annn Es dürfte aber
durch die posıit1ve, WwWEeNn auch nıcht exklusive Verbindung der Predigt mM1t der sakra-
mentalen Weihe doch ohl eın theologischer Unterschied 7zwischen der gottesdienst-
lichen Predigt eınes sakramental Ordıinierten oder der e1nes Laı1en ZESETIZL se1in

schwieri1g theologisch se1n Maßg, diesen Unterschied näher erkliären. Jedentalls 1St
beachten, da{ß die sakramentale Ordıinatıion die Weiıse 1St, W1€e das Amt der hirten-

amtlichen Leıtung der Gemeinde mitgeteilt wiırd, mi1t dem auch dıie eigentliche Verant-

wortung für die Verkündigung des Wortes (sottes 1n der Gemeıinde verbunden 1St Da-
durch 1St 1n besonderer Weıse der ZUuUr Predigt angefordert, der diese Verantwortung
durch die sakramentale Weihe auferlegt bekam Damıt 1St nıcht eintach ausgeschlossen,
dafß dıe Ausübung dieser Verantwortung, ohne da{fß sS1e selbst dem ordınıerten Amts-

trager abgenommen würde, auch einem Nıcht-Ordinierten übertragen werden kann.
Jedenfalls dart das, W 45 dem Priester durch die sakramentale Ordinatıion gegeben iSt,

nıcht aut die Ausspendung der Sakramente eingeschränkt werden. Auch auf dem Um-

WCS über dıe Beauftragung VO  - Laıien miıt der Predigt dart nıcht kommen se1
denn 1n Nottällen daß Laıen die Gemeinde leiten und tür die Feier des
sakramentalen Gottesdienstes VO  - irgendwoher einen geweihten Priester heranziehen.
Die Leitungsstruktur der sakramentalen Kirche erlaubt nıcht, den Priester ZuU

bloßen Sakramentalıisten werden lassen.
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Verkündigung des Wortes (sottes als Zeichenhandlung

Die dargestellte Problematıik entsteht daher, daß miıt der Verkündigung des (sottes-

wOortes, besonders der 1mM sakramentalen Gottesdienst geschehenden, ine doppelte
Wirklichkeit gegeben ISTt. Der in der Kirche und durch s1e geschehende „Dienst
Wort“ (vgl Apg 6,4) hat für das Leben der Kirche eiınen 7zweifachen Sınn. Beide Sinn-

gvebungen stehen War nıcht nebeneinander, sondern liegen ineinander: s1ie sind aber
nıcht eintach dasselbe un!: gveben verschiedene Möglichkeiten tür dıe Vollzugsweise
dieses Dienstes.

Die iıne Sinngebung der Verkündigung des Wortes (Ciottes 1St 1m ENSCICHN Sınn 7 @1-
chenhafter, Ja sakramentaler Art Dabei 1St WAar auch, aber nıcht LLUL auf die Tat-
sache schauen, daß durch das sakramentale Wirken (sottes Gnade mitgeteilt, „1INStFU-
mental“ gewirkt wırd. Das gehört WAar Z katholischen Sakramentenverständnis
und daher auch D17 Deutung der Wortverkündigung, W CL und SOWeIlt an  - auch S1e
sakramental verstehen darf, 1St aber nıcht das 9 W 4a5 sakramentales Wirken kenn-
zeichnet. Das Geschehen eines Sakraments mu{fß 7zunächst als Zeichen, Symbol, Bıld be-
trachtet werden. Und dıe Tatsache, daß dieses Bildzeichen „dıe Gnade enthält, die
bezeichnet“ (Konzil VO  e} Trıient, 511); 1St VO Zeichen her erklären. Die Sakra-

teilen die Gnade dadurch mıt, da{fß s1e S$1e bezeichnen, hat Thomas VO  3 Aquın DC-
schrieben Quaest dısp de Veritate, Qu 27 4, ad 13)

Dieser Zeichencharakter, den dıe Verkündigung des Gotteswortes 1n der Kirche hat,
äßt natürlich auch nach dem Inhalt dieses Zeıichens fragen. Das scheint bedeuten, da{fß
die Zeichenhaftigkeit des Wortes 1n dem suchen 1St, Wa SagtT, 1mM Inhalt der
gesprochenen Worte Das 1St ohne Zweitel auch richtig. ber 1St noch nıcht alles Die
Zeichenhaftigkeit der Wortverkündigung liegt nıcht 1Ur 1mM Inhalt des verkündigten
Wortes, sondern auch 1in der Verkündigung des Wortes. DDas heißt, der Vorgang der
Verkündigung selbst iSEs gerade weiıl ureigenstes Handeln der Kirche 1St, VO  w sakra-
mental zeichenhafter Art Er nımmt schr der Sakramentalıität der Kirche cselber
teil, dafß 88R  =) diesen Vorgang selbst nach Art eiınes Sakraments betrachten MUu In
diesem Vorgang wırd VO  : dem zeichenhaft dargestellt, W as 1mM gnadenwirken-
den Heilswerk Jesu Christi geschehen 1St und durch das sakramentale Handeln der
Kırche 1er und heute aktualisiert, gegenwärtig ZESETIZLT und wirksam gemacht wird.

So 1St dıe VO  = und in der Kirche vollzogene Verkündigung des Wortes (Cjottes nıcht
LLUTE mitteilende Aussage über Gott, der 1in Jesus Christus Mensch geworden 1St und das
el der Menschen gewirkt hat Sıe 1St auch nıcht bloßer Appell, der durch seinen
Inhalt estimmtem Verhalten aufruft und durch die Art se1nes Vollzugs Eın-
dringlichkeit gewıinnt. Vorgängig dazu stellt das Ergehen der kırchlichen Verkündigung
nach Art e1nes sakramentalen Zeichens das Ereignis dar, 1n dem das Heilswirken (Cjottes
1n Jesus Christus geschehen 1St. F ıhm nämlich gehört zunächst, da{fß (sottes Wort ın
Jesus Christus die Menschen 1St un 1m Leben des Herrn MI1t Tod und
Auferstehung als usammenfassendem Höhepunkt vollendet wurde wobej mMa  en
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gleichzeit1g noch das gleiche Leben Jesu bıs seinem Tod als gehorsame Hingabe
den Wıillen des Vaters (vgl Phıil Z als Antwort der Menschen auf das 1n Jesus hrı1i-
STUS ergehende Wort (sottes sehen muß

Im Ereign1s des kirchlichen Verkündigens, VOIL allem 1m Rahmen der Fucharistie-
teier, gehören beıde Teile der Wortgottesdienst und der sakramentale Teil der Mahl-
teijer unl eınen und Zanzech Zeichen. Und die sakramental ynadenhafte Wirkung 1St
dem (‚anzen zuzuschreiben, w1e das Heilswerk Christı als Ausdruck und Quelle aller

Gnädigkeıit Gottes se1ın Kommen als Wort und se1n Opfern als Antwort umtaßt.
Gerade VO  $ hier AUS 1St verständlich, W C111 diese Art der Verkündigung des (sottes-

wortfes 1n besonderer Weıse dem sakramental ordınıerten geistlichen Amt vorbehalten
wird. Wenn dann eın Nicht-Ordinierter 1in besonderen Fällen in diese Art der Ver-

kündıgung einbezogen wird, 1St damıt der geweihte Priester und Gemeindeleiter nıcht
Aus seiner Verantwortung dafür entlassen. Gerade der besonderen ähe ZuU

<sakramentalen Selbstvollzug der Kirche willen, w1e S1e in den Sakramenten, VOT allem
1in der Eucharistieteier geschieht, 1St die grundsätzliche Bindung der Predigt das
ordınıerte Amt theologisch begründet und wırd VO  > der Kirche NUr ungern gelockert.

Dennoch zibt 1mM Unterschied der 1mM CeNgEreEN Sınn sakramentalen Mahlteier be1
der Eucharistie, die 1Ur VO geweihten Priester vollzogen werden ann (vgl.
Laterankonzil, 920 für die Verkündigung 1m ersten Teil der Eucharistiefeier, dem

Wortgottesdienst, dıe Möglichkeit, da{fß eın aıle in Delegatiıon VOo  e} seıten des Amtes den
Akt der Verkündigung ausübt. Da{ß diese Möglichkeit als „außerordentlicher“ Fall

angesehen wird, 1St eben ARUNS dem Glauben daran verständlich, da{fß 1mM Rahmen der
Eucharistiefteier die Verkündigung des CGsotteswortes 1n besonderer Weıse 1n dıie Einheit
miıt dem Sakrament hereingenommen iSt, Ja eigentlich eınen Teil des >  mten Vor-

der sakramentalen Gedächtnisteier ausmacht. Weil die Einheit von Memori1a 1mM
Wort und Memorı1a 1m sakramentalen Zeichen schon weniger deutlich 1St, Weiiin ein
War geweihter, aber doch eın anderer als der zelebrierende Priester die Predigt hält,
eshalb Sagt die Einführung 1Ns HEG Mefßbuch Ja auch, dafß „de more“ (normaler-
we1se) eben der Priester, der der Eucharistiefeier vorsteht, auch die Predigt halten soll
IYSt recht wiırd 11a verstehen mussen, da{fß die Predigt durch einen Laıen W Aar nıcht
tür unmöglıch angesehen wiırd, aber doch M1t dem Vorbehalt des Außerordentlichen
belegt wird. Das 1STt bei anderen Weısen der Verkündigung 1im Wortgottesdienst, iın der
katechetischen Unterweısung USW. erheblich anders.

Verkündigung als Mitteilung VO  w Inhalten

Auch 1n den anderen Gelegenheiten und Weısen der Wortverkündigung darf mMan

nicht eintach VO' Geschehen als zeichenhafter Darstellung der Tatsache, da{ß Gott dıe
Menschen 1n Jesus Christus anredet, sich iıhnen anrutend mitteilt und ZUr Antwort auf-
weckt, absehen. Alles kirchliche Heilswirken 1STt mehr als pragmatische Dienst-
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Jeistung, nämlich sakramental-zeichenhafte Darstellung des dialogischen Vorgangs, 1n
dem das el (zottes uns Menschen kam, der Menschwerdung des Wortes W1e der
gehorsamen Hingabe 1mM antwortenden Opfer ber gerade bei der Wortverkündi-
SunNng ”annn 8968  - VO pragmatischen Sınn dieses Vorgangs nıcht absehen. Damıt 1st
gemeınt, da{fß die Verkündigung des Wortes nıcht 1LUFr als Tatsache, daß verkündigt
Wwırd, sondern auch 1in dem, WaAaS verkündigt wiırd, gehört werden mu{ Weil dieser
Gesichtspunkt 19)  C eın Eigengewicht hat, kann auch se1in Gewicht 1in der rage
nach der Verkündigung durch Laıen geltend machen.

Insofern die Wortverkündigung zeichenhafte Darstellung des Ergehens VO (sottes
Wort in der Menschwerdung und dem Leben des LOogos in Jesus Christus ISt, steht ihre
Bindung das Oordınıerte Amt mehr 1m Vordergrund. Wo jedoch das verkündigte
Wort in seinem Inhalt mehr 1m Vordergrund steht, 1St die Bındung das geweihte
Amt wenıger dringlıch. Hıer äßt sıch ganz siıcher auch dıe Form der Verkündigung
sehr 1e] leichter VO  - der Weıse des Predigens und Hörens aut das Gespräch mıteinan-
der verlagern. Gewiß sınd die renzen nıcht Zanz eintach und scharf ziehen.
Das iıne schließt das andere n1ıe Zanz Aaus

ber 1St verständlich, daß die Kirche sowohl bezüglich der Laienpredigt W1e der
Auflockerung der Verkündigungsweise 1in der Eucharistietejer meılsten Zurück-
haltung walten laßt, weil sıch dıe Kirche 1n der FEucharistietejer in zentralster Weıse
selbst artıkuliert, darstellt und ın ıhrer eigenen Sakramentalıtät engagıert. Man dart
die Eucharistiefeier W ar nıcht VO übrıgen Heilswirken der Kırche isolıeren. S1e £ührt
vielmehr alles übrige Wırken der Kırche INM! ber gerade eshalb ann INan

nıcht einfach alles, W 4S für die übrigen Formen der Verkündigung möglich 1St, in
gleicher Weıse und 1im selben Ausmafß auch für dıe FEucharistietejer und dıe in ıhr

vollziehende Verkündigung reklamıieren, w 1e in  - auch umgekehrt nıcht alles,
W 4a5 für dıe Predigt 1mM eucharistischen Gottesdienst oilt, ohne weıteres in gleicher
Weiıse aut dıe sonstigen Weısen der kırchlichen Verkündigung übertragen kann. Es o1ibt
fießende Grenzen, aber doch echte, VO Wesen der Sache bestimmte Unterschiede.
Sıe gleichmacherisch ignoriıeren wollen, hieße der Kirche und ihrer Wirksamkeit
einen schlechten Diıenst erweılsen.
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